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Gesetzzund Verordnungsblatt
für das Konigreich Sachsen,
 Stück vom Jahre 1838.
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I 38.) Gese 6,
einige Bestimmungen über die Verpflichtung der Kirchen= und Schulge-

meinden zu Aufbringung des für ihre Kirchen und Schulen erforderlichen

Aufwandes betreffend;

vom 8ten März 1838.

Wg, Friedrich August, von GOTTES Gnaden König von
Sachsen 2c. 2c. 2c.

haben es für ein dringendes Bedürfniß erkannt, daß die Verbindlichkeie der Kirchen= und

Schulgemeinden, den für ihre Kirchen und Schulen erforderlichen Aufwand zu gewähren,
durch Gesetz näher bestimmt werde, da niche nur diese kast zeither sehr ungleichmäsig ver-

cheilt war, sondern auch durch den Mangel gesetzlicher Bestimmungen eine Unsicherheit des

echtes entstanden ist, welche zu vielfachen Sereitigkeiten Veranlassung gab.
Wir verordnen daher, mit Zustimmung Unserer getreuen Stände, jedoch so viel die

Rictergüter und die § 19 bezeichneten Grundstücke anlangt, zur Zeic nur provisorisch,

Folgendes:
§ 1. Die Kirchen= und Schulgemeinden sind verbunden, die Mictel anzuschaffen, Von der Ver-

welche ihre Kirchen und Schulen erfordern. bindlichkeit zu

Ist jedoch ein Kirchenvermögen oder eine Schuleasse, an welche die Verpflichtecen al- Peistung der
. . -. . - . s- hen= und

lein Ansprüche haben, oder ein anderer, für dieselben Kirchen= und Schulzwecke bestimm= Schulbedürf-
cer Fond vorhanden, so wird der nöchige Aufwand zuvörderst aus diesen Cassen und nisse über-
Fonds entnommen; nur darf das Stammvermögen, d. h. das bei Erlassung des Gesetzes aupt.

vorhandene Vermögen derselben an Grundstücken, Capitalien und nutzbaren Rechten, ohne
Genehmigung der betreffenden Kreisdirection oder Conststorialbehörde nicht angegriffen und

nie soweit geschwächt werden, daß die laufende Einnahme unrer die darauf gewiesene
laufende Ausgabe herabsinke.

1838. 38



( 267 )

Ausserordentliche Einnahmen, z. B. durch Vermächtnisse, Schenkungen u. s. w. wach-

sen, insoweic nicht andere stiftungs= oder schenkungsmäsige Bestimmungen vorhanden
sind, dem Stammvermögen zu. 6

Die auf ein Kirchenvermögen bereits gewiesenen festbestimmten Ausgaben für Schul-
zwecke sollen auch fernerhin aus demselben bestritten werden, so lange die höhere Behörde

nicht für nöchig sindek, solches zu sicherer Erreichung seines eigenthümlichen Zweckes davon
zu befreien. ktetzteres kann jedoch, insoweie die Ausgabe seit unvordenklicher Zeit gleich-

mäsig erfolgt ist, ohne Zustimmung der Betheiligten nicht geschehen.

Desgleichen können auch, wenn niche ausdrückliche stiftungsmäsige Bestimmungen ene-

gegenstehen, ausserordentliche oder neue, auf früherer Bewilligung nicht beruhende Zuschüsse
zu Unterstützung der Schulen einer Parochie aus deren Kirchenärar entnommen werden,

sobald dieß, nach dem Ermessen der höhern Behörde, unbeschadet des Kirchenzweckes,
gescheben kann und dabei nicht eine Schulgemeinde vor anderen zu demselben Kirchspiele

gehörigen Schulgemeinden begünstiget wird.

Wem Geldan= § 2. Sind die 9 1 erwähnten Fonds unzureichend oder deren garniche vorhanden,

lagen zu ma= so haben die Kirchen= und Schulgemeinden den ganzen oder den fehlenden Bedarf für
chen seien. ihre Kirchen und Schulen durch Anlagen unter sich aufzubringen.

Wegfall der Ee dürfen daher die Kirchen= und Schulbedürfnisse, soweit solche in den Gemein-

Spann= und den umzulegen sind, nicht weiter durch Naturalleistungen mittelst Spann= und Handdienste
Handdienste. aufgebracht werden.

Beitrags= § 3. Zu dergleichen Anlagen sind alle Mitglieder der Kirchen= und Schulgemeinde
pflich. und das ganze im Kirchen= und Schulbezirke besindliche unbewegliche Eigenthum, wenn

auch dessen Besitzer nicht wesentlich in dem Bezirke sich aufhalten (Forenser), oder einer

andern Confession angehören, insoweit nicht gegenwärtiges Gesetz eine Befreiung aus-

spricht, verhälenißmäsig beizuziehen.
Wie die Anla- § 4. In Städten ist, wenn nach 9 2 Anlagen zu machen sind, nach § 92 der

Fseies aachen Städteordnung zu verfahren. Oer hiernach festgesetzte Juß ist auch für diejenigen ver-
Städten, bindlich, welche, obwohl dem Kirchen= und Schulverbande, doch nicht dem Gemeinde-

verbande angehören, oder von solchen Anlagen bisher befreic gewesen sind.

2) in Dörfern, § 5. In Derfern und solchen Orten, welche die Städceordnung nicht angenommen

haben, sind dergleichen Anlagen zur Hälfte auf alle Einwohner, welche das vierzehnte Le—
bensjahr zurückgelegt haben, nach der Kopfzahl, zur andern Hälfte unrer die Angesessenen

allein, nach Verhältniß der Grundsteuer, zu vertheilen.

3) in gemisch- 6. In gemischten Kirchen= und Schulbezirken ist, wenn darüber nicht schon eine
ten Kirchen= Norm feststehe, von der Kirchen= oder Schulinspection eine Vereinigung über die Quote

· d S 2 « - 1 4.

zenegrn ". zu vermitteln, nach welcher einer Seirs die Stadtgemeinde und andrer Seits die dahin
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eingepfarcten oder eingeschulten tandgemeinden, so wie die Rirkergürer, zu dem Bedarf
für die Kirche oder Schule beizutragen haben.

Kommt eine Vereinigung darüber nicht zu Stande, so haben die Administrativjustiz-

behörden auf den Grund der Bestimmungen § 3 und 5 darüber zu entscheiden.

G7. Den Gemeinden bleibt nachgelassen, die nach der Kopfzahl auf sie verkheilte Verschiedenar=
Hälfte, unter Genehmigung der Kirchen= oder Schulinspection, nach einem den örtlichen lige Umlegung

„ . . « , der auf die

Verhälenissen angemesseneren Fusse, jedoch ohne weitere Beiziehung des Grundeigenrhums, Köpfe zurepar-

unter sich aufzubringen und umzulegen. tirenden Hälf-

Auch kann in solchen städtischen Gemeinden, welche die Städteordnung nicht ange- un2
nommen haben, der ganze Bedarf fur Kirche und Schule, oder die nach § 6 ausgewor= ganzen Be-

fene Quote, soweit Anlagen hierzu zu machen sind, nach dem in dem Localstatut fur Ge- darfs.

meindeanlagen uberhaupt festgesetzten Fusse aufgebracht werden.

§&amp; 8. Bis zur Einführung der neuen Grundsteuer ist der von zeither steuerfreien Wie steuerfreie

Grundstucken zu enrrichtende Beitrag, wenn darüber eine Vereinigung unter den Bechei- aeunsu
ligten nicht zu Stande kommr, durch die Kreiedirection oder Consistorialbehörde mirtelst den Anlagen

provisorischer Abschätzung der steuerfreien Grundstücke, und zwar nach den 9 9 bis 19 zuzuziehen
enthaltenen Grundsätzen, festzustellen. seien.

§ 9. Die Besitzer der Rittergüter sind als Mieglieder der Kirchen= und Schulge= Beitrag der
meinden zu allen und jeden für Kirchen-und Schulzwecke bestimmten Anlagen, nach dem Nitterguter.

5 festgesetzten Maasstabe, antheilig beizutragen verpflichtet.
* 10. Oessen ungeachtet ist eine gänzliche oder theilweise Befreiung von Parochial-

lasten dann zu beachten und aufrecht zu erhalten, wenn selbige einem Rietergute durch aus-

drücklichen Vertrag oder rechtskräftige Entscheidung, und zwar in beiden Fällen niche in

Folge eines blosen Herkommens oder gesetzlicher Befreiung, sondern auf den Grund facti-
scher Verhältnisse, zugestanden worden ist.

§ 11. Die Besitzer der Rittergürer tragen zu Parochiallasten nur in derjenigen Pa-

rochie bei, in welche der Rittergutshof eingepfarrt ist.
§ 12. Wenn zwischen den Kirchen= und Schulgemeinden und den in den Bezirken

derselben gelegenen, bisher nicht beigezogenen Rittergütern über deren zu den Kirchen= und

Schulbedürfnissen zu leistenden Beitrag eine freie Vereinigung — welche von der Kirchen-

und Schulinspection vor Allem zu versuchen —nicht zu bewirken ist, so sind die Besitzer

dieser Rittergüter berechtigee, zu verlangen, daß ihnen auf den Grund des Verhältnisses
6 5 eine Quoke ausgeworfen werde, nach welcher sie überhaupe zu Kirchen= und Schul-

bedürfnissen, und zwar unabhängig von den welteren Beschlüssen der Gemeinden über de-

ren Aufbringung unter sich, beizurragen haben.

§ 13. Diese Quote ist in Betreff der einen Hälfte auf den Grund der Bestim-

mung § 5 nach der Kopfzabl der Familie des Rittergutsbesitzers, insoweit dieselbe auf
38“
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dem Gute wohnhafe und nach § 25 nicht befreic ist, festzustellen. Die auf dem Ritter-

gute befindlichen, zur Familie nicht gehörigen andern Personen werden der beereffenden

Kirchen= oder Schulgemeinde zur Beiziehung zugewiesen und zu der Kopfzahl der #etzteren

mit gerechnet.

 144. Zu derjenigen Hälfte des Aufwandes, welche nach dem Grundbesitz aufzu-
bringen ist (§ 5), sind die Rictergutsbesitzer nach dem Verhälenisse, in welchem ihre bis-

her steuerfreien Güter zu dem Grundbesitze der übrigen Mitglieder der betreffenden Kir-

chen= oder Schulgemeinde stehen, zuzuziehen. Bis zu Einführung des neuen Grund-

steuersystems ist ihr diesfallsiger Beitrag nach § 8 durch Vereinigung oder Abschätzung
provisorisch festzustellen, bei einer Abschätzung aber nur die Grundfläche, ohne Berücksich-

tigung des Mehr-oder Minderertrages des Bodens, zum Anhalten zu nehmen.

* 45. Von derjenigen Summe, welche nach § 14 als Beitragssumme der Ritter=

gutebesitzer hervorgehr, ist, jedoch provisorisch und bis bei Einführung des neuen Grund-

steuersystems durch Gesetz definitive Bestimmung getroffen worden, ein Viertheil, mithin
25 pro Cent, in Abzug zu bringen und nur die übrig bleibenden drei Viertheile sind den

Nittergutsbesitzern anzurechnen.

Auch darf diese letztere Summe nie zwei Drittheile der auf die Grundstücke fallenden

Hälfte übersteigen.

Die hiernach der übrigen Kirchen= oder Schulgemeinde zur ast fallende Summe ist

zunächst von dem steuerbaren Grundeigenthume aufzubringen, dafern nicht, mit Zustim-
mung der Kirchen= oder Schulinspection, ein anderer Aufbringungsmodus beliebe wird.

Sollte bei Einführung des neuen Grundsteuersystems das oberwähnte Gesetz nicht zu

Stande kommen; so dauern die gegenwärtigen Bestimmungen bis auf Weileres forc; es

wird jedoch die Beitragsquote des Niltergutsbesitzers nicht nach der Grundfläche, sondern
nach der Grundsteuer berechner.

Diese Ermäsigung gehe jedoch auf abzutrennende Parcellen nicht über, vielmehr find
diese nach dem vollen Umfange künftig beizuziehen; auch leidet dieselbe keine Anwendung

auf solche Riccergürer, welche schon bisher zur Mitleidenheic verpfkichter gewesen find.

&amp; 46. Rittergüter, die keinen Grund und Boden haben, sind von Beiträgen zu

Parochiallasten, insoweit solche dem Immobiliarbesitze zugetheilt worden, gänzlich frei.

&amp; 17. Gehören zu Rikkergürern steuerbare Grundstücke, so sind von solchen die
Parochiallasten eben so, wie von den übrigen Miegliedern der betreffenden Kirchen= und

Schulgemeinden, antheilig zu übertragen.
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18. Rittergutsbesstzer sind auch dann, wenn ihnen nicht zugleich das Patronat=
reche zusteht, gleich den anderen Parochianen nicht nur über die Nothwendigkeit und

Zweckmäsigkeie der Parochialeinrichtungen, aus welchen neue tasten entstehen, zu hören,

sondern überhaupe auch bei Verwaltung des Kirchenvermögens und Abnahme der Kirch-

rechnungen zuzuziehen.

&amp;19. Oen Rittergücern sind auch alle andere, mie Rilkergurseigenschaft nicht ver-Beitrag ande-

sehene Güter, insofern letztere zu den Parochianen in gleichem Verhältnit wie erstere Fur Ferst
stehen, so wie die Kammergüter, gleichzustellen, und auch diese sind nach den 9# 9bis "

18 aufgestellten Grundsätzen zu behandeln.

 20. Von der betreffenden Staatsbehörde wird, auf Vorschlag der Kirchen= oder Ermitzelung

Schulinspection, der Beitrag bestimmt werden, welcher von den im Eigenthum des des Beitrages

Staats befindlichen Grundstücken zu den Kirchen= und Schulbedürfnissen des betreffen- der Zas—
den Bezirks zu leisten ist; es bleibe jedoch den Gemeinden, dafern sie diesen Beitrag aus-

ser Verhältniß finden, nachgelassen, auf dessen Feststellung durch die Administrativsustiz=
behörde anzutragen.

&amp;#21. Grundskücksbesitzer, welche ihren wesentlichen Aufenthalr ausserhalb der Kir- mwelne
chen= oder Schulgemeinde haben, sind nur nach ihrem Grundbesitz innerhalb des Kirchen- etrüe der Foe-
oder Schulbezirks inAnsatz. zu bringen: Bebenner eines

der Kirchenge-

Die Bekenner eines der Kirchengemeinde fremden Glaubens sind zu Kirchenanlagen seenn
-- undbesitz zuzuziehen. wie wegen der

nur nach dem Gr sitz zuzuziehen keh

Unbewegliches Vermögen, welches Gemeindeglieder ausserhalb des Kiechen,= oder Immohitien der
Gemeinde-

Schulbezirks besitzen, ist ganz unberücksichtige zu lassen. glieder.

§ 22. Haben bisher von den Anlagen frei gebliebene Grundstücke, vermöge einer Inwieweit
vor Erlassung des Gesetzes= gemachten Stifeung oder anderen freien Bewilligung, ohne daß Ailstungsmäsige

eine Gegenleistung dafür bedungen worden, regelmäsig Beiträge für Kirchen= oder Schul- gleichen bstu-
zwecke zu entrichten; so sind sie berechtiget, diese Beiträge bei demjenigen Theile der Anlage, rechnung tom-
welcher zu dem nämlichen Zwecke von ihnen erhoben wird, jedesmal in Abrechnung zu men könnoer.

bringen.

§ 23. Sind in einer Kirchen= oder Schulgemeinde vor Bekanntmachung dieses Ge-Zeither befreite

setzes auf den Credit der ganzen Kirchen- oder Schulgemeinde Schulden gemacht worden Grundstucke

und dazu Anlagen aufzubringen; so konnen von denen, welche bisher ihrer Geundstücke keen #el
halber eine Befreiung von dergleichen Beiträgen genossen haben, selbige nur dann gefor= den nicht bei.

dert werden, wenn über deren Verbindlichkeict dazu bereits rechtskräftig entschieden ist, ge-

setzt auch, daß die Modalität des Beitrages noch streitig geblieben wäre. ·"
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&amp; 24. Die nach der Grundsteuer aufzubringende Hälfte des Bedürfnisses kann bis
zur Einführung des neuen Grundsteuersystems ebenfalls von der Kirchen= oder Schul-

gemeinde, oder dafern selbige aus mehrern Gemeinden bestehr, von jeder derselben beson-

ders, sobald für selbige ein Quotalverhältniß fesisteht, nach einem den örtlichen Verhäle-

nissen angemesseneren Fusse unter den Angesessenen umgelege werden; es ist jedoch hierzu
die Genehmigung der Kirchen= oder Schulinspection erforderlich.

&amp; 25. Von den nach Köpfen zu machenden Anlagen für das Kirchenwesen sind die

Bekenner eines der Kirchengemeinde fremden Glaubens nach §9 21 befreit.

Von den teistungen für die Schule und deren Diener können dieselben aber nur un-

ter der Bedingung freigesprochen werden, wenn sich eine öffentliche Schule ihres Glau-

bensbekenntnisses an demselben Orte, oder so nahe befinder, daß die Kinder den erforder-

lichen Unterricht in derselben vollständig geniessen oder geniessen könnten; ausserdem bewen-
det es bei der Bestimmung § 3 des Gesetzes über das Elementarvolksschulwesen vom

Gten Juni 1835.

Alle übrige persönliche Befreiungen hören ohne Unterschied auf.

§ 26. Ausser in den 10 vorgesehenen Fällen stehe eine Realbefreiung nur den

Grundstücken zu, welche im Eigenthume der ganzen Kirchen= oder Schulgemeinde, oder

deren Kirchen und Schulen sich befinden, ingleichen den Kirchen, Schulen, milden Seif-

tungen und Begräbnißplätzen anderer der Kirchengemeinde fremder Confessionen, so wie

allen den Grundstücken, welche eine Befreiung von Parochiallasten durch ausdrücklichen

Vertrag oder rechtsbkräftige Entscheidung unter denselben Bedingungen, wie solche nach

6 10 den Rittergutsbesitzern zu statten kommen sollen, erlangt haben.

Alle übrige zeither bestandene Realbefreiungen werden hierdurch aufgehoben. Wären
jedoch dergleichen titalo oneroso erworben worden, so haben die Gemeinden das, was

sje früher für eine solche Befreiung von dem Befreiten erhalten haben, zurückzugeben.

Die Realbefreiungen der letzteren Art erlöschen mie Ablauf dreier Jahre, von Bekannt-

machung dieses Gesetzes an, wenn sie niche binnen dieser Frist bei der Kirchen= oder

Schulinspection, unter Angabe oder Nachweisung der vorhandenen Erwerbstitel, angemeldet
worden sind.

Werden solche Befreiungen gegründet befunden, so können sie jeder Zeit von den Ge-
meinden, auch wider Willen des Grundstücksbesitzers, abgelöst werden.

§ 27. Von Bekannemachung dieses Gesetzes an können bleibende Befreiungen von
den, den Miegliedern einer Kirchen= oder Schulgemeinde, als solchen, obliegenden Leistun-
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gen, welcher Art sie auch sein mögen, namentlich Realbefreiungen nicht erworben
werden.

&amp; 28. Die katholischen Glaubensgenossen in den Erblanden bezahlen die festgesetzten Kirchen= und

Stolgebühren an ihre Geistlichen als Besoldungsantheil derselben, und das Schulgeld an chebch

diejenigen Schulen, welche von ihren Kindern besucht werden. tholiken in den
r ; Erblanden.

Der Bedarf für ihre Kirchen und Schulen, welcher aus deren eigenem Vermögen "

nicht bestriccen werden kann, wird, jedoch zur Zeit noch provisorisch und so lange bis ein Ande-

res hierüber festgesetzt wird, nach den Grundsätzen des Gewerbe= und Personalsteuergesetzes

als Zuschlag dieser Steuer unter den Mitgliedern sämmtlicher katholischen Kirchen= und

Schulgemeinden der Erblande aufgebracht.

§* 29. In vereinigten Kirchspielen, d. h. solchen, welche einen gemeinschaftlichen ennner
Geistlichen baben ist bei Vertheilung, der Leistungen fur alle Kirchenbedurfnisse unter die stungen'n VrrOD

mehrern Kirchengemeinden den eklwa vorhandenen Verträgen und rechtskräftigen Eneschei= einigten Kirch-
dungen nachzugehen, insofern letztere nicht auf gesetzlichen Bestimmungen beruhen, welche fielen.
durch gegenwärtiges Gesetz aufgehoben werden.

 30. Liegen aber solche Vereräge und Entscheidungen nich" vor und komme eine

Vereinigung daruber, welche die Kircheninspection vor allen Dingen zu versuchen har,

nicht zu Stande, so treten folgende Bestimmungen ein:

Jede Kirchengemeinde hat ihre Kirche allein zu unterhalcen und zu dem Bau der an-

dern nichts beizutragen.

Die Wohn= und Wirthschaftsgebäude der für mehrere Kirchen vereinigrer Kirchspiele
angestellten Kirchendiener haben diesenigen Gemeinden, für deren Kirchen sie angestellt
sind, gemeinschaftlich und nach gleichem Verhäleniß zu bauen und zu unterhalten.

Liegen dem einen oder dem andern Kirchendiener nur in einer dieser Kirchen Amtsver-

richtungen ob, so fällt der Bau und die Unterhaltung der ihm angewiesenen Wohn= und

Wirchschaftsgebäude auch nur der in diese Kirche gehörigen Gemeinde zur tast.

Ebenso sind die Kosten der Anstellung und Unterhaltung der Kirchendiener, nach

Verschiedenheit ihrer Wirksamkeit für eine oder mehrere Kirchen und andere kirchliche tei-

stungen, zu vertheilen.

§ 34. Ist ein Kirchendiener zugleich Schullehrer und das Kirchspiel in mehrere

Schulbezirke getheill, so haben nur diesenigen Eingepfarrken, welche die Kirchschule benutzen,

die Wohn= und Wirtpschaftsgebäude desselben sammr den dazu gehörigen Anlagen zu bauen.
und zu unterhalten.
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Vollziehung &amp; 32. Unser Ministerium des Culeus und öffenrlichen Uncerrichts ist mie Wollzie=
des Gesebes, hung gegenwärtigen Gesetzes beauftragt.

Dasselbe wird auch durch besondere Verordnung bekannt machen, von welcher Zeit

an und mit welchen Modificationen selbiges in der Oberlausitz zur Anwendung kommen solle.

Urkundlich haben Wir dieses
Gesetz

eigenhandig unterschrieben und das Konigliche Siegel beidrucken lassen.

Dresden, den 8Sten Marz 1838.

Friedrich August.

—
IS, Hans Georg von Carlowitz.
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M 39.) Bekanntmachung,

die von der Oberlausitz in den Jahren 1838 und 1839 aufzubringenden

Staatsabgaben betreffend;

vom 26sten Marz 1838.

In dem Finanzgesetze auf die Jahre 1837, 1838 und 1839, vom 28sten November

1837, find §. 2, B, III in Ansehung der auf die Jahre 1838 und 1839 in der Ober-

lausitz besonders aufzubringenden Steuern und Abgaben die näheren Bestimmungen hier-
über den dießfalls noch zu erlassenden besonderen Steuerausschreiben vorbehalten worden.

Da nun diese Steuerausschreiben mir Genehmigung des Finanzministerll von den

Ständen der Oberlausitz an tand und Städte immittelst erlassen und die in den gedachten

beiden Jahren aufzubringenden Staaksabgaben in der aus der Beilage unter # ersichtlichen

Maase auf die einzelnen Monate vertheilt worden sind; so bringt das Finanzministerium

solches hiermic zur öffentlichen Kenneniß, und es haben sich Alle, die es angeht, darnach
zu achten.

Dresden, am 26ften März 1838.

Finanz-Ministerium.

von Feschau.

Schuleze.

1836. 39
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D.
Repar

der auf die Jahre 1838 und 1839 in der Oberlausitz zum Staats-,

aufzubringen
— —-

im Landkreise im Budissiner Steuerbezirke

Mundgut.Rauch- Stadt Dorfschaften

Zahlungstermine. . —
extra- . extra-

Steuern. ordinare ertinär- ordinare erhinire
# Grundsteuern.

im Monat Januar 11 2 — — — —

- Februar 1 2 1 — 2 —

- - März 1 2 1 – 2 —

- April — — 1 — 1 —

 — Mai — — 1— 1 — 1

- - Juni — — — 1 —

- 2 Juli — — — — —

- - August 1 2 1 — 1

-.Sefptember 13 2 — — 2 —
 Odctober — — — — 2 —

- -NMovember 1 2 — — — —

 December — — — — — —

– 7 1123 5 2 10 2

überdieß die Grundanla-

ge, der 13 fache Mund-

gukbeikrag der steuerfrei-

en Güter,diePortions-u.

Rationsgelder,die Accis-
grundsteuern der and-

städte u. der Seidau n. der

47 fache Beitrag von den

Rauchsteuerbaren so-
wohl, als den Steuer-

überdieß die Grundsteuern von den

Bierhöfen, die Anlage von Ver-

schreibung der Grundstücke, die Ac-

cisgrundsteuern von der Stadt, die

Porrions= und Rationsgelder von

den Dorfschaften.

freien zur Criminalcasse.
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Provincial= und Steuerbezirks= und refsp. ritterschaftlichen Bedürfnisse
den Steuern.

im Zittauer Steuerbezirke im Camenzer Steuerbezirke im töbauer Steuerbezirke
. — . - 1

Stadt Dorf- Stade Dorsschaften Stadt Dorf—
schaften schaf schaften

dinäre ertra= girchen-ordinär Bürger= u. Q„

ordinäre erbinäre Kirchen ordinäre Grundsteuern. 7 Gewerb-= Grund
Grundsteuern. *#** Steuern.

Fach. Fach. Fach. Fach. Fach.
— — — 1 1 — — 14

1 — — — 1 1 1 1 1O

— — — 7 1 1 1 1 —

— — — — — 1 — 5 1

— 8 — — 1 1 1 1 2

— — 2 1 1 1 1

6 5 23 1 1 — — 1
— — — — 1 1 1 1 —

— — — — 1 1 1 1 2

— — — — 1 1 1 1 2

— —— 1 — —

— — — — — 1 — — —

16 8 5 10 9 12 J 1412

überdieß die Accisgrundsteuern von
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„—l- 40.) G e s tz %
die Aufhebung des Bier= und Mahlzwangs betreffend;

vom 27 sten März 1838.

W33, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von

Sachsen 2c. 2c. 2c.

baben, mit Zustimmung Unserer gecreuen Stände, die Aufhebung nachstehend genannter

 Bannrechte beschlossen, und verordnen deshalb, wie folger:
Sdusche § 1. I. In Bezug auf den städrischen Brauurbar werden vom 1sten Ja-
zwangs= huar 1839 an

rechte, welche 1) das allgemeine Verbietungsreche der gesammten Städte des ganzen Landes gegen

71 den Berrieb des Brauereigewerbes auf dem plakten Lande, insoweit nicht schon zeither die-
ses Berbietungsrecht durch die, einzelnen Landbrauereien zugestandenen, in dem Mandate

vom 2##lsten Februar 1827, 9 1 genannten Rechtstitel Einschränkungen erlicten har,

2) das Verbietungsrecht jeder einzelnen Stadt gegen Anlegung neuer Landbrauereien

im Umkreise einer Meile,

3) das Verbiekungereche jeder einzelnen Stade, gegen das Einlegen fremden, d. h.

nicht in ihr selbst gebrauten Bieres, innerhalb der Meile,
4) das VBerbietungsrecht der brauberechtigten Bürgerschaft jeder Stadt gegen das

Einbringen ausserhalb der Stadt gebrauten Bieres in dieselbe, aufgehoben.
Nechtedesstäde §9 2. Dagegen bleiben ferner bei Kräften:

Pbeen urtu: a) das Rechr der brauberechtigten Häuser in den Städten, daß nicht andere Hausbe-
fortdauern. sitzer in derselben Stadt die Braunahrung (ereiben dürfen,

b) das Befugniß einzelner städtischer Brau= und Malzhausbesitzer, zu verlangen, daß

die Branberechtigten nur in diesen Häusern malzen und brauen dürfen,

c) das Verbietungsrecht der in einzelnen Städten sich befindenden Brauerinnungen,

daß NRiemand, der nicht zu ihrem Mittel gehört, bei der Verfertigung des Bieres als

Brauer gebraucht werden darf.
Entschädigung % ** „ "„ "

für die 91 auf— * 3. Für den Wegfall der im § 1 bezeichneren Gerechtsame wird vom Staate in

- nachfolgender Weise eine Entschädigung geleister.
- 4. Zu diesem Behufe wird aus den Malzsteuerregistern der Jahre 1834 bis mic

Entsch'tigung 1837 der gemeinjährige Durchschnitt des von dem Brauberechtigken zum Verbrauen ver-
bestehr? steuerten Malzes ermittelt, und der zehnte Theil desdurchschnittlichen einjährigen Be-

trags als das zur Entschädigung geeignete Quancum angenommen, die Entschädigung

selbst aber, mir Sechs Groschen für jeden Cenener Malz, durch eine jedesmal den 1sten

Juli zahlbare, den 1 sten Juli 1839 anhebende jährliche Jenke gewähr.
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&amp;5. Die im 6 4 vorgeschriebene Entschädigungeberechnung leidet jedoch dann eine

Auenahme, wenn der hauptsächlichste Absatz einer Brauerei neben der Belegung ihres

Zwangdistricts im taufe der Jahre 1834 bis mice 1837 erweislich nach Ortschaften statt

gefunden hat, die dem Bierzwange der betreffenden Brauerei nicht unkerliegen.
Solchenfalls ist die nach § 4 zu gewährende Entschädigung nur nach derjenigen Quan-

tität versteuerten Malzes zu bemessen, welches während des gedachten Zeitraums zum Be-

huf des innerhalb des JZwangebezirks ausgeschrotenen Bieres verbraucht worden ist.

Um dieses Verhältniß zu ermitteln, haben Brauereien, welche sich in dem gedachten

Falle befinden, auf Verlangen der Regierung, ihre Ausschroteregister oder sonstigen
Nachweise auf die Jahre 1834 bis mit 1837 vorzulegen. Der Werechtigte hat aber,

ob er gleich die nach § 9 gesetzte Frist verstreichen ließ, oder seiner eigenen ausdrücklichen

Erklärung zufolge auf die § 4 gedachte Entschädigungsweise Anspruch machte, das Befug-
niß, dann, wenn ihm das Erbieken der Regierung zu einer Entschädigungsquoke auf den

Grund dieses Paragraphen zugeht, die Enrschädigungsart des § 4 von der Hand zu wei-

sen, und sich zum Erweis erlirtenen größern Schadens zu erbieten. Derselbe hat sich aber

bierüber, bei Berlust dieses Erweises, binnen einem Jahre, von Behändigung jenes Er-
biekens an gerechnek, zu erklären.

§&amp; 6. Diese Renke ist auf halbsährige Aufkündigung des Staats, wie des Berech-
tigten, durch Bezahlung des fünfundzwanzigfachen Betrags Seiten des Staats ablösbar.

&amp; . Wollen die Brauberechtigten sich mit dieser Entschädigung nicht begnügen, so
bleibt ihnen statt deren die Bescheinigung des behauptelen größern Verlustes an ihrem Brau-

urbar, mit Vorbehalt der Gegenbescheinigung für den Staatsfiscus, namentlich auch dar-

über, daß dieser mehrere Verlust Folge eigener Verschuldung des Brauberechtigten oder
anderer zufälliger äusserer Umstände sei, nachgelassen.

§ 8. Wird diese Bescheinigung von den Brauberechtigken genugend geführt, so wird

ihnen aus der Sctaatscasse volle Entschädigung für den nachgewiesenen Verlust gewährt.

Diese Entschädigung bestehr ebenfalls in einer jährlichen Rente, über deren Zahlungs-

kermin und Ablösbarkeit die 9 4 und 6 enthaltenen Bestimmungen gelten.

d 9. Die Brauberecheigten haben sich binnen Jahresfrist von Publication gegen-

wärtigen Gesetzes an, zu erklären, ob sie die § 4 gedachte Entschädigungsweise annehmen,

oder die Bescheinigung eines größern Berlustes führen wollen. Erfolgt diese Erklärung
binnen gedachter Frist nicht, so wird die erstgedachte Entschädigungsweise für angenom-
men geachtet.

Bei städtischen Brauconsortschaften entscheidee wegen des über die zu rreffende Wahl

zu fassenden Beschlusses, die absolure, nach den Ancheilen an der Braugerechtigkeit, (Bie-

ren, Brauloosen) zu rechnende, Stimmenmehrheit.

Fertsetzung u.

Beschränkung.

Verwandlung
der Rente im

Capital.

Entschädigung
mittelst Nach-
weises des ger

habten Ver-
lustes.

Fortsetzung.

Frist zur Erkiés
rung.—Wem
die Wahl unter
den beiden Ent-

schädigungsar-
ten zustehe2
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Die NRückkehr „ ; beini *»•

ersten Eme 910. Treten die Brauberechtigken die 9 7 nachgelassene Bescheinigung an, beweisen
schädigungs= aber einen geringern Verlust, als ihnen nach der § 4 zugesicherten Entschädigungsweise ge-

wein nl epicht wahrt worden sein wurde, so steht ihnen der Rucktritt zu letzterer nicht weiter zu.

Durchschnitts- § 41. Zum Behuf der nach § 7 zu führenden Bescheinigung eines größern Ver-
zahl der Jahre. lustes, haben die Brauberechrigten den Ausfall ihres Brauurbars in den letzten fünf Jah-

ren vor Publication des Gesetzes, und den nächsten fünf Jahren nach Aufbebung des
Bierzwangs nachzuweisen. "

Sasvpendirter § 42. Wo der Bierzwang suspendirt gewesen ist, fallen bei der nach vorstehendem
Bierzwang, 6 11 vorzulegenden Rechnung die Jahre, in welchen diese Suspensarion stattgefunden

hat, aus, und ist damit um so viel weiter zurückzugehen, als darnach an dem fünfsjähri-

gen Zeitraume mangele.

Gegen einen § 13. Ist der Bierzwang, einzelnen Brauereien oder Schankstätten gegenüber, ge-

Canon, eder gen einen Canon oder andere eistung bisher bereits aufgegeben worden, welche in Folge

Irupein der gesetzlichen Aufhebung des Bierzwangs in Wegfall kommen, oder geniessen die Brau=
Bierzwang. berechtigten, unter gleicher Voraussetzung, einen Antheil an den, für die Erlaubniß, frem-

des Bier einzubringen, ekwa erhobenen Abgaben, so ist der fünfjährige durchschnittliche

Betrag dieser teistungen bei der, nach § zu führenden Bescheinigung und der in Folge

der letztern zu gebenden Eneschädigung, als Verlust mir in Aufrechnung zu bringen.

Drockusiefrist § 44. Oie gedachte Bescheinigung selbst ist längstens binnen Jahresfrist von Ver-

suraen der flut der im § 11 gedachten letzten fünf Jahre, bei Verlust aller Ansprüche auf Entschä-
* cheimigng. digung, anzurreten.

Bebörden und § 15. Die Anmeldung zu Führung der Bescheinigung ist bei den Kreisdirectionen
Insanzenzug zu bewerkstelligen. Die Erbrterung, zu welcher die Kreisdirectionen einer königlichen Un-

terbehörde Auftrag zu ertheilen haben, erfolge nach Vorschrift des Gesetzes vom 30sten
Januar 1835 Sub D im Administrativjustizwege stempel= und kostenfrei. Die Kreis-

directionen entscheiden über die geführee Bescheinigung und Gegenbescheinigung in erster,

das Ministerium des Innern in zweiter und letzter Instanz. Zu Abkürzung des Verfah-
rens steht jedem Theile gegen die ihn beschwerende Entscheidung nur einmaliger Necurs zu.

Hochtverhält= § 6. Ist eine zwangsberechtigte Brauerei für sich allein verpachtet, so hat sich der

sn nd pe Pachter binnen sechs Monaten von Publication des gegenwärtigen Gesetzes an, gegen den
wegen dritter Berpachter zu erklären, ob er ohnerachtet der Aufbebung des ihm mir verpachtet gewese-
Interessenten. nen Bierzwangsrechts, in Pacht bleiben will oder nicht? ketztern Falls steht ihm der Aus-

tritt nach Ablauf einer anderweiten sechsmonarlichen Frist frei, wogegen ihm kein Anspruch

auf Entschädigung zusteht. Im erstern Falle gebühren dem Pachter auf die Dauer des
Pachtes, die dem Verpachter entweder nach § 4 oder nach §9 6 zu gewährende Rente, oder

Bier Dro Cent Zinsen des dem Verpachrer von der Staarscasse gezahlten Ablösungscapi-
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tals. Ist dagegen eine zwangsberechtigte Brauerei nicht für sich allein, sondern nur als

Zubehör eines, noch andere, dem Pachler ebenfalls überlassene Nutzungen gewährenden
Grundstücks mit verpachtet, so findet kein Rücktrite vom Pachte statt, sondern der Pach-

ter hat sich mit der letztgedachten Entschädigung zu begnügen. Einer Berücksichtigung

oder Sicherstellung der dricten Interessenten bedarf es bei Aufhebung und Ablösung der

Bierbannrechte überhaupt nicht.

§ 47. Haben die Inhaber zwangsberechtigter Brauereien an die Stadccafse oder Befugnißabga=
andere Corporationen oder sonst berechtigte dritte Personen für die Ausübung des Brau- beu.

urbars gewisse Befugnißabgaben zu entrichten, oder ihnen sonst einen Mitgenuß an dem

Ertrage des erstern, unter irgend einem Titel, zuzugestehen, so ist die, dem Brauberech-=

tigten nach vorstehenden Bestimmungen von der Scaatscasse zu gewährende Entschädigung

zwischen letzterm und jenen Berechtigten verhälenißmäsig zu theilen. Die Regulirung des

dießfallsigen Theilungsfußes erfolge, nach dem jedesmaligen Verhältnisse, im Verwal--

tungswege.

§ 48. Die Bezahlung der Rente, so wie im Falle der Ablösung, des Capitals, An wen die

(&amp; 4, 6, 8) erfolgr an den betreffenden Seaderath, oder an die sonst zur städtischen Zahlung, er-
Verwaltung geordnete Obrigkeit, gegen deren Quitlung, durch welche die Scaakscasse folser

zugleich von dießfallsigen Ansprüchen der einzelnen Brauberecheigten des Orts befreit wird.

Die Stadtobrigkeic hat hierauf die Rente oder das Capital an die Brauberechtig-

ten, nach jedes Orts Verfassung, zu vertheilen, und nach erfolgker tegicimation dersel-
ben, gegen deren weitere Quittung, auszuzahlen.

6* 19. So wie die im § 1 unter Nr. 1— 4 bezeichneten städtischen Bierzwangsrechte, wird Das Biervr=

auch das von einzelnen Landbrauereien über ganze Dorfschaften und Districte, unter Wi. der
dem Namen des Bierverlagsrechts bisher ausgebre Bannrecht von dem § 1 genannten ant mes

Zeitpuncte an, aufgehoben. Die in dieser Maase zwangsberechtigten Landbrauereien erhal= s. theils eben-

ten aus Staatscassen dieselbe Entschädigung, und ganz unter denselben Voraussetzungen N–Nxiee
" „ "„ 1 chädigung vom

und nähern Bestimmungen, wie vorstehend §3— 17 wegen der städtischen Zwangs- Shnte anfge-
brauereien verordnet ist. hoben;

 20. Beschränkt sich aber das Bierverlagsrecht einer Landbrauerei auf gewisse ein- b. theils dessen
zelne Gasthofe oder Schankstatten, so ist dasselbe zwar auf Antrag des Verpflichteten Aufhebung auf
ebenfalls, jedoch nur gegen eine von letzterm der zwangsberechtigten Brauerei zu leistende
Entschadigung, der Aufhebung unterworfen. ied gestell.

6 21. Diese Entschädigung wird gewährk, insoweit nicht zwischen den Interessenten Worin diese

ein Anderes vertragsmäsig bereits besteht oder noch vereinbare wird, in einer, nach Ver= Eucchidgmg
bälmmiß des, in den letzten sechs Jahren von der zwangspflichrigen Schankstätte, aus der eltche

zwangsberechtigten Brauerei gemeinjahrig erholten Bierquanti festzusetzenden, jedoch zu je-
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der Zeit mit dem fünfundzwanzigfachen Betrage ablöslichen Jahresrenke, welche nicht weni-
ger als ein Sechstheil, und nicht mehr als ein Driteheil des reinen Gewinnes von dem

gemeinjährigen Betrage des von der zwangsberechtigten Brauerei an den zwangspflichtigen

Schänken abgesetzten Bieres ausmachen darf, und unvermindert fortzuentrichten ist, wenn

auch der bieher Zwangspflichtige seinen Bierbedarf ganz, oder zum Theil, bei derselben

Brauerei zu entnehmen fortfährt.

Bei ermangelnder gutlicher Uebereinkunfe enrscheidek, auf des einen oder des an-

dern Theiles Anrufen, über die Ausmittelung und Feststellung dieser Entschädigung,
die Generalcommisston zu den Ablösungen und Gemeinheitstheilungen, welche zu den

nöthigen Erörterungen Specialcommissarien zu ernennen hat.

Pachtrerhölt= * 22. Isteine kandbrauerei, welcher das 9 20 bezeichnerce Bierverlggsrecht zusteht,
niß. auf Zeit verpachtet, so sind darauf die im 9 38 wegen der Zwangsmühlen enthaltenen

Bestimmungen analog anwendbar.

Abschaffuna der §&amp; 23. Mit dem Bierzwange gegen ganze Ortschaften werden auch die an einigen
seeenet Orten üblichen sogenannten Bierzüge, als eine Gattung desselben, ohne Entkschädigung

aufgehoben.

Corcessionsbe- § 24. Die Erlaubniß zu Anlegung neuer Brauereien auf dem #ande, oder Erwei-
dingungen. rerung des Befugnisses, den Tischtrunk zu brauen, wird nur nach erfolgkem Gehör den-

senigen ertheilte werden, welche früher zur Ausübung des Bierzwangs an dem betreffenden

Orte berechtigt waren, und ist auf die Fälle eines nachgewiesenen Bedürfnisses beschränke.

Aufhebung äl- * 25. Alle bisher gültige Gesetze, welche sich auf die61, ingleichen 6 19 aufge-

Ww Hir bobenen Bierzwangs= und Brauverbierungerechte beziehen, soweit selbige den Bestimmungen
Entscheidungen dieses Gesetzes entgegen treten, so wie alle darüber vorhandene Recesse und Enescheidungen,

über den Bier= soweit solche diese aufgehobenen Rechte betreffen, und in gegenwärtigem Gesetze nicht beson-

zwang. ders aufrecht erhalten worden sind, werden hierdurch ausser Wirksamkeit gesetzt.

Desaße  26. II. Der Mahlzwang ist der Aufhebung gegen Entschädigung der Zwangs=
zwangé. berechtigten von Seiten der Zwangspflichtigen unterworfen.

Die Ablösung 9 27. Es hängt von dem freien Willen der Zwangspflichtigen ab, ob sie diese Auf-

l uee vomor hebung verlangen und die gesetzliche Entschädigung leisten, oder das Zwangsverhältniß forc-
der Zwangs= setzen wollen, und die zwangsberechtigten Mühlenbesitzer können ausser den 9 44 und 45

pflichtigen ab. erwähnten Fällen, die Zwangspflichtigen zu ersterem nicht durch Provocation nöthigen.

Legitimation 5 28. Die Berechtigung und Cegitimation zum Antrage auf die Aufhebung des

7 Berguns Mahlzwangs ist bei Gemeinden und Einwohnerclassen, nach 9 60, 61 und 62, und
sung. bei einzelnen zwangspflichtigen Grundstücken, nach § 3 bis 9 des Ablösungsgesetzes vom

1 7ten März 1832 zu beurtheilen. Aber auch im erstern Falle muß die Ablösung, ob

sich schon die Stimmenmehrhbeic für sie aussprach, dann unrerbleiben, wenn die Minderzahl
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auf Entscheidung der Specialcommission antragt, und, nach dem Ermessen derselben, fur
die Widersprechenden insbesondere auf andere Art nicht zu beseitigende Nachtheile von der

Ablosung zu befurchten sind.

&amp; 29. Der Antrag auf Ablösung des Mahlzwangs ist, unter Darlegung der sac-Wo die Pro-
tischen und rechtlichen Verhältnisse, ebenfalls bei der Generalcommission zu den Ablösungen — aunn-
und Gemeinheitstheilungen anzubringen, welche darauf ebenso, wie bei andern Ablosungen, was dazu er—

Specialcommissarien zu bestellen hat. forderlich?

§ 30. Dieüber die Zeit, bis zu welcher die Zurucknahme der Provocation gestattet Zurucknahme

ist, so wie über die Gültigkeit früher abgeschlossener Verträge in dem Gesetze vom 17ten der- Hrovoco-
März 1832, § 28 und 21 enthaltenen Bestimmungen leiden auch auf den Mahlzwang tigkeit früherer

Anwendung. Verträge.
 314. Das in dem Gesetze vom 17t1en März 1832, § 206 flg. vorgezeichnere Verfahren auf

Verfahren ist mit Rücksicht auf die, aus der Sache selbst sich ergebenden Modificarionen, die e
auch hier anwendbar. "

§ 32. Die den Zwangsmällern auszusetzende Entschädigung darf nicht weniger als Worin die Ent-
ein Sechstheil, und nicht mehr als ein Drittheil des durch commissarische Erörterung aus- schän be-
zumitkelnden Reinerkrags ihres Mahlverkehrs mic den ablösenden Zwangepflichtigen betragen. Ablösungerente.

Wo bei
§ 33. Die Abstufung der auszuwerfenden Ablösungsrente zwischen diesem Sechstheil aee

und Drittheil ist nach den örtlichen und besondern Verhältnissen zu bestimmen, und kommt und gneus
dabei Alles in Berücksichtigung, was auf den künftigen Umfang und Ertrag des Mahl= rente zu sehen?

„ und wie die Be-

verkehrs von Einfluß sein kann. rechnung an-
zustellen?

§ 34. Unter Berücksschtigung dieser mehe oder minder vorhandenen Umstände ist, Fortsetzung.
zum Behuf der Ausmirtelung der Ablösungerente, zuerst

a) der umfang des Mahlverkehrs der Zwangsmühle überhaupt, und der Reinertrag
desselben in Gelde zu erörtern und festzustellen, dann

b) der Umfang des mit den ablösenden Zwangepflichtigen insbesondere statthabenden

Mahlverkehrs nach der Scheffelzahl des Mahl= und Schrotgetreides, hiernach

) das Quokalverhältnitz des letztern zu ersterm auszumitteln, wodurch zugleich derjenige

Antheil des Reinertrags des gesammten Mahlverkehrs bestimmt wird, wovon nach §9 32

Ein Sechstheil bis zu Einem Driteheil als Ablösungsrente auszuwerfen ist.

* 35. Bei diesen Erörterungen ist auf einen fünffährigen Jeitraum von Bekannt= Jortsetzung.

machung der Provocation an zurück gerechner, Rücksicht zu nehmen, undbeiden Theilen
vor der commissarischen Entscheidung das nöthige Gehör zu verstatten.

6* 36. Die festzustellende Ablösungsrente kann auf halbjährige Aufkündigung von Ablösung der
Seicen des Rentpflichtigen zu jeder Zeit durch Capitalzahlung mit dem fünfundzwanzig= NReute mit Ca-
fachen Betrage aufgehoben werden. pital.

1838. 40



(283)

Besondere Be- * 37. Wenn eine Zwangsmühle in Erbpacht ausgethan ist, so hat bei eintrekender

rnn Ablösung des Mahlzwanges, der Erbpachter die jährliche Ablösungsrente zu geniessen, da-
pachtsmühlen. gegen den Erbpachtszins ohne Abzug an den Erbverpachter forczubezahlen. "

Wird aber die jahrliche Geldrente anderweit abgeloset, so ertheilt der Erbverpachter das

Capital und es treten die Bestimmungen des § 80 des Ablösungsgesetzes ein.

Wegen der auf * 38. Bei Zwangsmühlen, welche vor dem 1314en November 1836 in Zeitpacht

n erssacht= gegeben sind, kann zwar die Ablösung des Mahlzwanges zwischen dem Verpachter und dem
« Zwangspflichtigen schon wahrend des Pachtes eingeleitet und abgeschlossen werden, die Voll—

ziehung derselben aber ist, ausgenommen, wenn der Pachter einwilligt, bis zu Beendigung

des Pachtes auszusetzen. Ward aber ein Zeitpacht zwischen jenem Termine und dem Tage

der Publication des Gesetzes abgeschlossen, so kann die Ablosung zwar vor Beendigung

des Pachtes ins Werk gesetzt werden, und hat der Pachter solchenfalls die Wahl, ob

er die Rente nehmen, oder aus dem Pachte treten will, es kann aber der Pachter ver-

langen, daß jedenfalls zwischen dem Zeitpuncte der Provocation und dem der Ausfuhrung

der Ablosung, mindestens ein volles Jahr mitten innen liegen.

Wegen dritter * 39. Auf das Interesse des Lehns-, Erbzins= oder Zinsherrn einer Zwangsmuhle
Juteresseuten. ist bei den Verhandlungen über die Aufhebung des Mahlzwanges und bei Bestimmung der

Entschädigung oder deren wirklicher Leistung in jährlicher Rente oder Capikal, keine Rück-

siche zu nehmen; eben so wenig ist eine Befragung oder Einwilligung der Realgläubiger

der Mahlzwangspflichtigen erforderlich.

Fortsetzung. 6 40. Sind dagegen bei der zwangeberechtigten Mühle andere kehns= oder Fidei-

commißinteressenten, Erbverpachter, Wiederbaufsberechtigte, oder Realgläubiger, als dritte

Personen becheiligt, so steht ihnen zwar gegen Aufhebung des Mahlzwanges selbst, und
gegen die Bestimmung der Größe der Ablösungerente, kein Widerspruchsrecht zu, es bedarf

auch, so lange es bei der jährlichen Entrichtung der letztern bewendet, keiner Sicherstellung

für sie. Soll aber die Entschädigung gleich Anfangs in Capital geleistet oder später mie
letzterm abgelöset werden, so treten nächst demjenigen, was wegen des Erbpachtes &amp; 37 be-

sonders verordnet ist, die Bestimmungen des Ablösungsgesetzes § 167 flg. ein.

Gemeinde- §44. Besfinder sich eine Zwangsmühle in dem Eigenehume einer Gemeinde, deren

#wanzemül Bewohner selbst dahin bannpflichtig sind, so hängt es, hinsichrlich letzterer, von dem ver-
 assungsmäsigen Beschlusse der Gemeindevertreter ab, den Gemeindemahlzwang aufzuheben

oder fortbestehen zu lassen. Das Ermessen der Specialcommission kann jedoch auch hier
Rlatz ergreifen, wenn der § 28 gedachte Fall eintritt. Ist sich für Aufhebung des Ge-

meindemahlzwangs entschieden worden, so findet eine Entschädigung nur dann stark, wenn

die Mühle in Erbpache ausgethan ist. Sind nur einzelne Einwohnerclassen oder Grund-

stücke dahin banupflichtig, so treten die § 27 flg. festgesetzten Bestimmungen ein-
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* 42. Haben zwei DrittheiledernachKopfenzu rechnenden Zwangspflichtigen eines Wegfall des
Districts, über welchen eine zwangsberechtigte Mühle den Mahlzwang ausübe, den letztern Betbirunge-
abgelöst, so hört dadurch das den Amtsmühlen vermöge der Erledigung der Landesgebre- Ausgm#omsurr

chen vom Jahre 1603 oder andern Mühlen, auf den Grund besonderer Erwerbstitel zu= Mühlen un

stehende Verbietungsrecht gegen Anlegung neuer Mühlen in dem bisberigen Zwangedistricte guderpe
insowelt auf, daß innerhalb der Ortschaften, welche abgelöst haben, neue Mühlen errichtet Sonngomuh-
werden können. len.

Es bewendet auch wegen der Erlaubniß zu gedachter Anlegung neuer Mühlen noch
ferner bei dem Generali vom Sten Mai 1811 und in der Oberlausitz bei dem Oberamts=

pakente vom 1 2#en August 1812. Jedoch erledige sich durch diese Ablösung binsichtlich

derjenigen Orte, welche selbige bewerkstelligt haben, das Befugniß der Zwangsmühlen, daß
in diese Orte kein auswärts gefertigtes Mehl, Brod rc. ohne besondere Berechtigung oder

Vergünstigung eingebracht werden darf, so wie das, hin und wieder mit dem Mahlzwange

verbundene Recht, das Mahlgur für ein gewisses Fuhrlohn selbst an= und abzufahren.

Hinsichtlich der übrigen im Diftricte verbleibenden Zwangepflichtigen hören diese Nebenbe-
fugnisse der Zwangsmühlen und das Verbierungsrecht gegen Anlegung neuer Mühlen nur

erst dann auf, wenn auch diese sämmtlich den Mahlzwang abgelösec haben.

§ 43. Wo nichr besondere Rechtstirel entgegenstehen, oder nicht der § 45 erwähnte Freiwilliges

Fall Platz greift, ist der Besttzer einer Zwangsmühle, ohne daß den Zwangspflichtigen ein Aufgeben des
Widerspruchsrecht zukommt, oder sie deshalb auf eine Entschädigung Anspruch machen Zwangstechts.

konnen, befugt, unter Aufgabe seines Zwangsrechts und Entlassung der Zwangspflichtigen

von ihrer, seinem Rechte gegenuberstehenden Verbindlichkeit, seine Muhle eingehen zu lassen,
oder derselben eine andere Bestimmung zu geben.

 44. Ist dagegen der Berechtigee durch entgegenstehende Rechtstitel an der freien Provocations-
Benutzung seiner Mühle behindert, so stehe ihm das Recht der Provocarion auf Ablösung lecht des Be-
dieses Verhölenisses, gegen Entschädigung, zu. rechtigten.

9 45. Dasselbe Befugniß hat der zwangsberechtigte Mühlenbesitzer dann, wenn er Fortsetzung.
verbunden ist, unter Bedingungen zu mahlen, die für den Besitzer der Zwangsmühle lästi-
ger, als die in Suchmüßlen sind.

&amp; 46. Der Betrag der in den Fällen § 44 und 45 zu gewährenden Eneschädi= Eutschädigung.

gung ist unter Berücksichtigung der örtlichen und besondern Verhältnisse, nach dem, den

Zwangspflichtigen dadurch erwachsenden Nachtheile, commissarisch festzustellen.

6 47. Uebrigens bleibe es, so oft der Besitzer einer Zwangemühle dieselbe eingehen Holizeiliche
lassen, oder ihr eine andere Bestimmung geben will, der Polizeibehörde unbenommen, Vorkehrungen.

dann, wenn nahrungspolhzeiliche Rücksschten die sofortige Einstellung des Mahlgeschäfts als

bedenklich erscheinen lassen, die Ausführung dieser Magsregel in eine spätere Zeit hinaus

40
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zu rucken. Es hat daher auch der Muhlenbesitzer von diesem seinem Vorhaben die Poli-
zeibehorde jedesmal in Kenntniß zu setzen, und deren Entschliessung zu erwarten.

WelcheParagra- E. · , « .

phäöxsåsfsäkås548.AuchaufdceFan2,woderMuhspnhesiizekuachs44uud45provocikm
Ascljxfsednglieussakå darf, leiden &amp; 36, 39, 40 im ersten Satze und § 37 letzterer analoge Anwendung.

echblchl-. § 49. War das Mühlengrundstück, dessen Besitzer provociren konnke, verpachtec, so
niß. creten die einschlagenden Bestimmungen des Ablösungsgesetzes vom 1 7ren März 1832 ein.

Verweisung * 50. Dem Berechtigten bleibt es nachgelassen, statt unmittelbarer Erhebung der

der Rrente auf Rente, sich unter den hierüber bestehenden gesetzlichen Beschränkungen, für Annahme von
bank. Rentenbriefen zu entscheiden. Es werden demnach die, in den Gesetzen und Verordnungen

über die Landrenkenbank enthaltenen Bestimmungen, auch auf die aus Mahlzwangsverhält=

nissen herrührenden Renten ausgedehne.

Verbot des § 54. Rechte der Ark, wie sie in gegenwärtigem Gesetze aufgehoben werden, kön-

guih nen von Bekannemachung desselben an, niemals wieder durch Privilegien, Concessionen
Bamrrechte. oder durch Verjährung erworben werden. Verträge, wodurch Gemeinden oder einzelne

Personen ein BVerhäleniß eingehen, welches einem der aufgehobenen Bannrechte gleich, oder
ähnlich wäre, dürfen nur unfer der Bedingung einer, beiden Theilen freistehenden Auf-
kündigung, und wenn für den Fall der letztern eine Eneschädigung eintreren soll, mit ge-

nauer Vorausbestimmung der letzkern, geschlossen werden, ausserdem jedem Theile der Rück-

tritt, ohne Verbindlichkeit zur Entschädigung, jederzeit freisteht.

Urkundlich haben Wir gegenwärtiges

Gesetz

eigenhändig vollzogen und Unser Königliches Insiegel beidrucken lassen.

Geschehen zu Dresden, den 27sten März 1838.

Friedrich August.

Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.
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 41.) Verordnung,
die Vollziehung einiger in dem Gesetze vom 27sten März 1838 enthaltenen,

die Aufhebung des Bierzwangs betreffenden Bestimmungen betreffend;
bom 27 sten März 1838.

Ulter Bezugnahme auf das sub dato den 27sten Marz d. J. publicirte Gesetz, die

Aufhebung des Bier- und Mahlzwangs betreffend, wird zur Vollziehung der darin von

 bis 19 enthaleenen, die Enrschädigungsleistung betreffenden Besiimmungen, mit Sr.

Königlichen Mgjestät allerhöchster Genehmigung, vom Ministerio des Innern Nachstehen-
des verordner:

§ 4. Die nach § 9 des Gesetzes binnen Jahresfrist, von Publication desselben an

gerechnet, zu erwartende Anmeldung und Erklärung der Bierzwangsberechtigten, sowohl

städtischen Braucommunen, als der candbrauereiinhaber, ist bei den betreffenden Kreis-
directionen schriftlich einzureichen.

§ 2. Da die Zahlung der Entschädigungsrente nach § 4 des Gesetzes vom 1sten

Juli 1839 anbeginnen soll, so werden sämmtliche betheiligte Brauberechtigte hierdurch
aufgefordert, ihre Declarationen im taufe der &amp; 9 geordneren Jahresfrist zeitig einzurei-

chen, damie zur Prüfung ihrer Angaben und überhaupr zur Regulirung der Entschädigung

selbst, den berreffenden Behörden die erforderliche Jeit übrig bleibe, ausserdem diejenigen,
welche die Anmeldung später bewirken, es sich selbst zuzuschreiben haben, wenn die zu er-

warkende Zahlung unvermeidlich längern Anstand leiden würde.

5* 3. Jeder zwangeberechtigte Brauereiinhaber hat bei seiner einzureichenden Erklä-
rung in dem Falle, wenn er die im § 4 des Gesetzes geordnete Entschädigungsweise an-

nehmen will, anzuzeigen:
a) wie viel er auf den Grund der gesetzlichen Vorschrift an Eneschädigung erwarte

und verlange? Die Inhaber von Kandbrauereien demnächst haben insbesondere anzugeben,

b) worauf sich ihr Bann= oder Bierverlagsrecht (§ 19 des Gesetzes) gründe? und

) über welche Ortschaften sich dasselbe erstrecke? Auf Verlangen sind
4) auch die Ausschroteregister vorzulegen, und die städtischen Brauereien haben dagegen

eE) nicht unbemerke zu lassen, welche, in den 99 12, 13, 17 des Gesetzes näher be-

zeichnere Veränderungen und Modisicationen in der Ausübung des ihnen bisher gesetzlich
zugestandenen Bierzwangerechts schon eingerreten find?

 4. Oie betreffende Kreisdirection wird diese bei ihr eingehenden Declarationen auf
den Grund der nach § 4 des Gesetzes, von den Hauptsteuerämtern aus den Mahlezsteuer-

registern zu liefernden Auszüge und der von den zu entschädigenden Brauberechtigten selbst

vorgelegten Nachweisungen, prüfen, oder nach Befinden, wenn besonders in den § 5 des
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Gesetzes erwähnten Fällen, nähere Erörterungen nöthig werden, eine untergeordnete Ver-
waltungsbehörde damit beauftragen.

&amp; 5. Wenn die § 4 des Gesetzes zugesicherte Entschädigungerente festgestellc ist, hat
die Kreisdirection den Betrag derselben dem Ministerio des Innern anzuzeigen, von wel-

chem, durch Vernehmung mit dem Finanzministerio, die Auszahlung an den Brauberech-

tigken bei einem nahe gelegenen Steueramte angewiesen werden wird.

&amp; 6. Ereignen sich dagegen bei Ermietelung der Rente Zweifel oder Anstände, welche
durch Vernehmung mit dem Brauberechtigten, dessen Entschädigung sie betreffen, nicht so-
fort zu beseitigen sind, so entscheidet darüber in erster Instanz die Kreisdirection, gegen
deren Beschluß den Betheiligten im Verwaltungswege der Recurs an das Ministerium des

Innern zusteht.

§#7. Die § 6 des Gesetzes vorbehaltene Aufkündigung der Entschädigungsrente ist

bei demjenigen Hauptsteueramte, bei welchem die erstere bis dahin zu erheben gewesen ist,
schriftlich anzubringen. #

· 8. Zur Vertretung der Rechte des Staatsfiscus bei der im §V des Gesetzes vor-
behaltenen Bescheinigung des größern Verlustes und dem darauf nach § 15 des Gesetzes

einzuleikenden Verfahren, wird auf jedesmalige Anzeige der betreffenden Kreisdireceion, das
Finanzministerium einen Procurakor bestellen.

* 9. Die im §9 16 des Gesetzes bezeichneren und mic besondern Bestimmungen ver-

sehenen Pachtverhältnisse sind bei der Ausführung des Entschädigungswerks zwischen dem
Staate, auf einer, und den zwangsberechtigten Stadt= und Landbrauereien, auf der an-

dern Seite, lediglich als Privatsache zwischen letztern und ihren Pächtern, als dritten In-
teressenken, anzusehen. »

Die Staatsbehorde verhandelt blos mit den betreffenden Brauereiinhabern, oder deren

legitimirten Bevollmachtigten, und die Pachter haben ihre Rechte gegen ihre Verpachter
selbst zu wahren.

§ 10. Dasselbe findet start rücksichtlich des Interesses und der Ansprüche der § 17
des Gesetzes bezeichneten Inhaber von Befugnißabgaben.

Die Sicherstellung und Befriedigung der letztern gehört nicht mic in das Entschädi-

gungegeschäft zwischen dem Staate und den Brauberecheigten, sondern ist nörhigenfalls

Gegenstand besonderer Verfügungen, unbeschadet der im § 18 des Gesetzes enthalrenen
Vorschrift.

§ 41. Die für die tandbrauereien nach §&amp; 5 dieser Verordnung zu ertheilende Zah=

lungsanweisung ist von der berreffenden Kreisdirection allemal auf den beliehenen Besitzer
des brau= und zwangsberechtigren Gurs, oder, wenn ein solcher zur Zeirt der zu leistenden

Entschädigung niche vorhanden, oder derselbe niche disposstionsfähig ist, auf denjenigen zu



(288 )

stellen, welcher als unbestriteener Besitzer, oder als Stellverkreker desselben, den Rechten

nach, ausreichend legicimirt ist.

Hiernach haben sich Alle, die es angehr, zu achten.

Dresden, den 27sten März 1838.

Ministerium des Innern.

(4.8) Nostitz und Jänckendorf.

Thimmig.

42.) Verordnung
zu fernerer Ausführung des Gesetzes über Annahme und Ausgabe des

Conventions= und Preussischen Geldes nach einem festen Course,
vom Sten Januar dieses Jahres;

vom Lten April 1838.

Die zu Ausführung des Gesetzes vom Züen Januar dieses Jahres, die Annahme und

Ausgabe des Conventions- und Preussischen Geldes nach einem festen Course betreffend,

mit Rucksicht auf die Vorschrift des Munzedicts vom 14ten Mai 1763, 9 2, unterm

Zten Februar d. J. erlassene Verordnung bestimmt:

daß die Courszettel künftig nach der in ersterm Gesetze geordneten allgemeinen
Wechselzahlung zu berechnen, auch alle Wechsel und Anweisungen, welche im all-

gemeinen auf Conwentionsgeld, oder auf Wechselzahlung oder Werth, oder auf
Wechselzahlung in Sorten nach Cours, überhaupt aber niche auf benannte in-

oder ausländische Sorten gestelle find, darinnen zu bezahlen, dagegen aber die auf

ausdrücklich bestimmte Sorten, wozu in dieser Beziehung auch Preussisches Cou-
rant zu rechnen ist, kautenden Wechsel und Anweisungen in der vorgeschriebenen

Währung zu zahlen sind.

Obwohl nun diese Vorschriften keinen Zweifel darüber gestatten, daß alle Wechsel oder
Anweisungen — agusser dem Falle specieller Vereinigung zwischen dem Jahler und Em-

pfänger des Geldes — entweder nur in der allgemeinen Wechselzahlung, oder nur in der

besondern verschriebenen Sorte zu leisten sind, jede, in des Schuldners Wahl gestellte,

Alternative aber, ob solcher Wechselzahlung, oder an deren Statt den Werth dersel-
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ben in einer andern Sorte leisten wolle, unzulassig ist, so haben doch die unterzeichneten

Ministerien in Erfahrung gebracht, daß man eine solche Alternative in dem Falle fur statt-

haft ansehe, wenn neben der allgemeinen Wechselzahlung, zwar keine unbenannte, aber noch
eine benannte besondre Sorte, z. B.

.... Thaler Wechselzahlung, oder Louisd'or nach Cours,

ausdrücklich verschrieben werde. 1

Oa jedoch der Zweck der die Wechselzahlung normirenden Gesetze (Müunzedict vom

14ten Mai 1763, 9 2, und Gesetz vom Zien Januar d. J.#“ 3) dahin gehr, eine feste

Wechselzahlung zu bestimmen, und dadurch einen unveränderlichen allgemeinen Werehmesser
für Berechnung der Geld= und Wechselcourse, so wie andrer kaufmännischen Werthe zu

begründen, dieser Zweck aber sofort vernichtet werden könnte, wenn es dem Handelsstande

freistünde, um Wege der Privakvereinigung, der gesetzlichen Wechselzahlung des andes noch

eine, oder mehrere Sorten, nach Wahl des Schuldners, beizufügen, weil der allge-

meine Werthmesser dadurch nothwendig ein veränderlicher und unsicherer werden müßte, so

wird andurch, zu weiterer Ausführung des Gesetzes vom 8ten Januar d. J., verordnet:

daß auch diesenigen, nicht vor dem ersten dieses Monars ausgestellten, Wechsel

oder ihnen gleich zu achtenden Anweisungen, welche zwar auch auf Wechselzahlung,
jedoch zugleich alternativ auf eine oder mehrere benannte Sorten nach Cours

gestellt sind, lediglich in der 9 3 des Gesetzes vom Zten Januar d. J. geordneten

Wechselzahlung zu berichtigen, mithin nur diejenigen Wechsel oder Anweisungen,

welche ausschließlich auf eine bestimmte einzelne Geldsorte ausdrücklich lauten,
in der verschriebenen Sorte zu zahlen sind.

Hiernach haben sich Alle, die es angehr, gebührend zu achren.

Dresden, den 22en April 1838.

Die Ministerien der Finanzen und des Innern.

von Zeschau. Nostitz und Jänckendorf.

Stelzner.

Letzte Absendung: am 20sten April 1838.


	Stück Nr.8.
	No 38.) Gesetz, einige Bestimmungen über die Verpflichtung der Kirchen= und Schulgemeinden zu Aufbringung des für ihre Kirchen und Schulen erforderlichen Aufwandes betreffend; vom 8.März 1838.
	No 39.) Bekanntmachung, die von der Oberlausitz in den Jahren 1838 und 1839 aufzubringenden Staatsaufgaben betreffend; vom 26.März 1838.
	No 40.) Gesetz, die Aufhebung des Bier= und Mahlzwangs betreffend; vom 27.März 1838.
	No 41.) Verordnung, die Vollziehung einiger in dem Gesetze vom 27.März 1838 enthaltenen, die Aufhebung des Bierzwangs betreffenden Bestimmungen betreffend; vom 27.März 1838.
	No 42.) Verordnung zu fernerer Ausführung des Gesetzes über Anahme und Ausgabe des Conventions= und Preussischen Geldes nach festem Course, vom 8. Januar dieses Jahres; vom 2.April 1838.


